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nnter den neueſten Schriftſtellern, welche offentliche Erziehungsan—

Ueber offentliche Staatserziehung (in der Berliner Monatſchrift,
v ſtalten widerrathen, zeichnet ſich der Verfaſſer des Aufſatzes:

Dezember, 1792.) durch beſondern Scharſſinn aus, und da man bis
jetzt offentliche Schulen zu gemeinnutzigen Anſtalten nicht nur in unſerm
Vaterlande ſondern auch. in andern Gegenden zahlte, ſo verdient es wohl
die Aufmerkſamkeit eines jeden denkenden Menſchenfreundes, die Grunde
zu erwagen, durch welche der Verfaſſer jener Abhandlung beſtimmt
wird, offentliche Staatserziehung als nachtheilig zu verwerfen. Eigent
lich ſucht dieſer Schriftſteller die Frage: Oo nicht offentliche Erziehung
außerhalb den Schranken liege, in welchen der Staat ſeine Wirkſam
keit halten muß, dadurch zu entſcheiden, daß er uberhaupt das Nach
theilige und Schadliche, welches einer jeden offentlichen Erziehungsan
ſtalt eigenthumlich bleibe, durch mehrere Beweiſe ſchildert. Sind nun

dieſe Beweiſe unſicher'und findet man vielmehrfur das Gegentheil wich
tige Grunde, welche die nothwendige Beybehaltung offentlicher Erzie
hungsanſtalten anrathen, ſo wird auch durch eben dieſe die Frage: Ob der
Staat auf offentliche Erziehung ſeine Wirkſamkeit ausbreiten durfe, auf
eine entgegengeſetzte Art beantwortet werden; weil uberhaupt die Tha—

tigkeit einer jeden vollkommenern Staatsverfaſſung zur Beforderung ge
meinnutziger Anſtalten beytragen muß. Zwar ſtreitet gegen mich gleich
Anfangs das Vorurtheil der Partheylichkeit, weil ich ſelbſt als Lehrer
an einer offentlichen Schule angeſtellt bin, wenn ich es jetzt wagen wer
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4  ö—de, gegen den ſcharfſinnigen Verfaſſer des angefuhrten Aufſatzes offent
liche Erziehungsanſtalten als nothwendig und nutzlich in Schutz zu neh

men; doch ich begegne dadurch im Voraus dieſem Verdacht, daß ich
mir zur Beurtheilung meiner Meynung unpartheyiſche Leſer erbitte, wel—
che nur auf die Sache ſelbſt und nicht auf die Umſtande deſſen, welcher

ſie vertheidigt oder verwirft, Ruckſicht nehmen.
Zueiſt nennt der Verfaſſer jenes Aufſatzes die Vergleichungenun—

paſſend, welche mit den altern Staaten Griechenlandes und Jtaliens
angeſtellt werden. „Denn jene Staaten waren Republicken und ihre
„offentlichen Erziehungsanſtalten die Stutzen der freyen Verfaſſung ge—
„weſen. Jn unſern meiſtentheils monarchiſchen Staaten ſey das Alles
„ganz anders. Was die Alten von moraliſchen. Mitteln anwenden moch
„ten: Nalionalerziehung, Religion, Sittengeſetze; alles wurde bey uns

„minder fruchten, und einen großern Schaden bringen.“
Durch dieſe Behauptung ſcheint vorausgeſetzt zu werden, daß ent

weder monarchiſche Staaten die burgerliche Freyheit weit mehr einſchran

ken, als Reputlicken, und folglich offentliche Erziehungsanſtalten als
Stuten einer freyen Verfaſſung in einem ſolchen Staate mehr nachthei—
lig als vortheilhaft ſeyn wurden; oder daß in monarchiſchen Staaten,

ſelbſt wenn burgerliche Freyheit in ihnen anzutreffen iſt, die offentliche
Erziehung nicht auch zur Unterſtutzung und Beforderung einer freyen

Verfaſſuug beytragen konne. Allein beyde Meynungen verliehren bey
einer genauen Pruſung den Vorzug einer gegrundeten Wahrheit. Statt

aller eignen Unterſuchung will ich zur Widerlegung der erſtern Meynung
die Worte eines einſichtsvollen Republickaners, jenes furtreflichen Jſe
lins, anfuhren, weil ich ſie fur ganz wahr halte: „Wie weit ſind nicht.
„das wahre Große, das wahre Anſtandige, das wahre Nutzliche, uber

„den Geſichtepunkt der Menge erhoben! Wie ſehr laufen nicht meiſten—
„theils dieſelben wider die eingeſchankten und eigennutzigen Abſichten der

„Mehrheit, der hochſten Beherrſcherinn aller republickaniſchen Verfaf
„ſungen! wie wenig iſt alſo zu hoffen, daß dieſe kurzſichtige und mei—
„ſtens verblendete Richterinn das wahre Gute umſaſſe! Durfte
„man alſo nicht muthmaßen es gebe noch eine koſtbarere, eine erhab

J„nere Freyheit; diejenige nehmlich, welche die Erleuchtnng und
„Milde
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„Nilderung dereinſt in die durch ſie gebeſſerten Monarchien einfuhren
„muſſen? Durfte man nicht denken, die republickaniſchen Verfaſſungen
„waren als die Pflanzſchulen des Guten und Nutzlichen anzuſehn?
„Allein dieſe koſtbaren Gewachſe konnten erſt in der mildern Luft der
„Nonarchie zu ihrer wahren Große gelangen.“ Jch geſtehe zwar, daß
Jſelin in dieſen Worten nicht von Monarchien redet, wie viele derſelben
gegenwartig beſchaffen ſind, ſondern wie ſie beſchaffen ſeyn konnen, wenn
ſie zu ihrer hochſten Vollkommenheit gelangen. Jndeſſen bleibt doch
das Bekenntniß dieſes Republickaners in doppelter Ruckſicht hochſt
merkwurdig, weil er theils die Meynung derer verwirft, welche Repu—
blicken als das hochſte Jdeal einer vollkommenen Staatsverfaſſung an
ſehn, und Monarchien eben ſowohl, als dieſen, den Genuß einer aus—
gebreiteten burgerlichen Freyheit beylegt, ja ſelbſt von verbeſſerten Mo
narchien weit mehr erwartet, daß ſie uns zu der hochſten Stufe menſch
licher Gluckſeligkeit und Freyheit erheben konnen; theils weil er in dieſen
Worten Erleuchtung des Verſtandes und Milderung der Sitten als die
wichtigſten Mittel angiebt, auf welche die edelſte und, ſo weit es die
Verhaltniſſe einer durch Vertrage vereinigten Geſellſchaft der Menſchen
verſtatten, uneingeſchrankteſte Freyheit gegrundet iſt. Konnen wir alſo
nach dieſer Vorausſetzung noch zweifeln, daß auch jene letztere Meynung
muſſe verworfen werden, als konne in monarchiſchen Staaten die offentliche

Erziehung nichts zur Unterſtutzung einer. freyen Verfaſſung beytragen?
Die gefahrlichſte Klippe, an welcher die Wohlfahrt derer, die in

monarchiſchen Staaten leben, ſehr leicht ſcheitern kann; iſt eine trage

Ruhe, welche endlich in eine empfindungsloſe Gleichgultigkeit gegen die
Schickſale ihres Vaterlandes ausartet und allen thatigen Patriotiſmus
in ihrer Seele erſtickt. Wurde aber nicht immer trage Ruhe und Un—
thatigkeit vorzuglich durch Unwiſſenheit und durch eine zweckloſe Abſen
derung von der Vereinigung mit andern Menſchen erzeugt; welches ſehr
leicht durch die Geſchichte aller' ungebildeten Vollerſchaften und wilden

Nationen kann beſtatigt werden? Finden wir num gegen dieſe Unem—
pfindlichkeit und Tragheit, welche gewiß die großten Hinderniſſe der
Ausbildung unſers Geiſtes und der Verbeſſerung aller menſchlichen
Wohlfahrt in den Weg legt, ein wirkſameres Mittel, als Belehrung
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und Unterricht; und zwar gemeinſchaftlichen und offentlichen Unterrichi,

durch welchen der Menſch ſogleich von ſeiner fruhen Jugend an auf ſeine
hohere Beſtimmung, fur die Wohlfahrt des Ganzen nach ſeinen Kraf
ten beyzutragen, aufmerkſam gemacht wird; durch welchen er gleich An
fangs augeleitet wird, ſein Gluck auf mannigkaltige Verbindungen
mit ſeinen Nebenmenſchen zu grunden; durch welchen in der Geſellſchaft

mit Junglingen, die von gleichem Alter ſind und fich, nach ahnlichen
Abſichten verſammelt haben, weit mehr der edle Jvbetteifer in Erfotſchung

des Wahren und in Uebung nutzlicher Fertigkeiten angezundet wird;
durch welchen fruhzeitig die Liebe zur Ordnung und die Neigung zum
Gehorſam gegen allgemein angenommene, weiſe Geſetze eniſpringt; und
durch welchen weit leichter, weit paſſender und mit geringern Aufwand
mehrere zugleich konnen belehrt, zur Weisheit gebildet und von den Hin
derniſſen befteyt werden, die ſich ihrer kunftigen Wohlfahrt bey dem
Mangel einer hinreichenden und zweckmaßigen Privaterziehung entge—
genſetzen? Jch bin ganz uberzeugt, daß jene gluckliche Verbeſſerung
europaiſcher Staaten durch weiſe Geſetze, welche mit jedem neuen Jahr
hundert mehr oder weniger in denſelben vorgenommen wurde, jener ge—
maßigte Freyheitsſinn, welcher gleich weit von wilder Zugelloßigkeit und

von trager Sclavenfurcht ſich entfernt, jener verfeinerte Geſchmack an
den Werken des Geiſtes und an bildenden Kunſten, jener thatige Er—
forſchungsgeiſt, um neue Entdeckungen in noch unbekannten Gegenden
und in weniger bearbeiteten Theilen einzelner Wiſſenſchaften zu machen,

und jene aufgeklartere Denkungsart in Beurtheilung gottlicher Lehren und
eingefuhrter Religionsgebrauche vorzuglich auch durch offentliche Erzie
hungsanſtalten erweckt und veranlaßt wurden, welche uberall nach An

nahme der chriſtlichen Religion gegrundet und vorzuglich in den neuern
Jahrhunderten mit beſondern Eifer in den Gegenden eingefuhrt worden
ſind, welche wir jetzt mit Recht unter die aufgeklarteſten und glucklichſten

Lander von Europa rechnen konnen. Es jſt alſo gewiß und den Be
durfniſſen des menſchlichen Geiſtes ganz angemeſſen, daß nicht nur in
einem jeden Staate, nach welcher Verfaſſung auch immer derſelbe ein
gerichtet ware, ſondern auch ganz insbeſondere in monarchiſchen Staa
ten offentliche Erziehungsanſtalten zu den gemeinnutzigſen Einrichtungen
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derſelben gehoren, durch welche nicht nur Unwiſſenheit und ſchadliche Jrr

thumer verbannt, ſondern auch folche Geſinnungen und Grundfatze ein
gefloßt werden, auf welchen die edelſten Tugenden des Menſchenfreun—

des und des thatigen Mitburgers in der Folge ſeines Lebens gegrundet
ſeyn muſſen. Folglich kann auch jene Verſchiedenheit, welche zwiſchen
den Staaten alterer und neuerer Zeiten Statt findet, die Vergleichung
fruherer Erziehungsanſtalten mit den unſrigen nicht ohnmoöglich machen
weil es noch immer unfrer Wahl uberlaſſen bleibt, das Brauchbarſte
aus jenen entweder beyzubehalten oder aufzunehmen und am wenigſten
kann die Behauptung unſers Schriftſtellers gegrundet ſeyn, daß die mo
raliſchen Mittel der Alten: Nationalerziehung, Religion und Sittenge

ſetze bey uns weniger fruchten und einen groſſern Schaden hervor—

bringen wurden.
Ein andrer ſehr ſcheinbarer Grund, welcher dieſen Verfaſſer ver

anlaßt, offentliche Srziehungsanſtalten in unſern Zeiten zu verwerfen,
liegt in der Verſicherung: „Daß jetzt das Menſchengeſchlecht auf einer
„Stufe der Kultur ſtehe, von welcher es ſfich nur durch Ausbildung
„der Jndividuen hoher empor ſchwingen kann, und daß daher alle
„Einrichtungen, welche dieſe Ausbildung hindern, und die Menſchen
„mehr in Maſſen zuſammendrangen, jetzt ſchadlicher ſeyn, als jemals.,

In dieſen Worien furchte ich erſtlich eine gewiſſe Verwechſelung
der Vorſtellungen von der Cultur ſolcher Menſchen, die ſchon erzogen
ſind und thatige Mitglieder eines Staates ausmachen und von der noch
zukunftigen Ausbildung derer, welche noch keine. Erziehumg erhalten ha

ben; uber welche eigentlich. allein die gegenwartige Unterſuchung ange

ſtellt werden ſollte. Ferner muß einem jeden Kenner offentlicher Schu
len dieſe Schilderuug ſehr: auffallend ſeyn, daß ſie Anſtalten waren, in

denen Menſchen mehr in Maſſen zuſammengedrangt ſeyn und die Ausbil
dung. der Jnbiwiduen mehr verhindert als befordert werde. Beyde Bes
merkungen wil ich in dieſer Abſicht noch deutlicher auseinander ſetzen.

Jch wurde eine große Unwiſſenheit verrathen, wenn ich die immer
zunehmende, ſo tiefrin den Plan det gottlichen Weltregierung verwebte
Ausbildung des Menſchengeſchlechtes berkennen und unſerm gegenwarti

ven Zeitalter nicht eine gruoſſere Auftklarung, vollkommenere Wiſſenſchaf
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ten, mehr ausgebildete Kunſte, eine großere Liebe zur Ordnung und ge
meinnutziger Thatigkeit und einen mehr entwickelten Trieb nach Voll
kommenheit, als in den alteſten Zeiten unſrer fruhern Vorfahren, beyh

legen wollte. Allein dieſe Schilderung kann unmoglich auf Menſchen
paſſen, welche eben gebohren werden und noch einer nothwendigen Er
ziehung bedurſen. Wir konnen bloß auf dieſelbe eine ſehr wahrſchein—
liche Vermuthung grunden, daß auch die fruhere Erziehung des Men—
ſchen in unſern Zeiten erleichtert, vervollkommt und zweckmaßiger einge

richtet ſeyn werde, um die Ausbildung des noch unwiſſenden Verſtan—
des und die Eutwickelung noch ungeubter Fahigkeiten weit leichter und
fruher zu befordern Da ubrigens in den erſten Jahren des menſchli—

chen Alters bey einem Jeden ohne Ausnahme Anfangs fur die Befeſti
gung und Starkung ſeiner Korperkraſte keine geringere Sorgfalt als fur

den Gebrauch und die. Belehrung ſeines Verſtandes angewendet werden
muß, da gewohnlich die fortgeſetzte Entwickelung der Geiſtesanlagen nur
nach dem Verhaltniß moglich iſt, in dem die Seele des Kindes mit ih
rem mehr oder weniger geſtarkten Korper ſteht, da wohl kein erfahrner

Erzieher die Wahrheit des Spruchwortes in Zweifel ziehn wird: Daß

tii  t drrrtrery vererv pey e— peeul ĩaumelt, ſondern vielmehr von jener hochſt wichtigen und koſtharen Zeit
periode, in welcher ſchon der Verſtand. des. Menſchen :ſeine erfte Ausbil

Mitn a
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dung erlangt hat, in welcher ihm ſchon die allgemeinſten Kenntniſſe von
jenen Wiſſenſchaften und Kunſten, die unter den Menſchen ſind erfun—
den worden, beygebracht ſind, in welcher der Menſch ſchon ſelbſt den—
ken, ſelbſt das Beſſere auswahlen, das Fehlerhafte eines Vortrags
von dem Scharfſinnigen deſſelben unterſcheiden, und nun nach eigner

Willkuhr, nach freyer und uberlegter Wahl ſich ſelbſt einen Lehrer,
oder eine Schrift oder ſein eigenes Nachdenken zur Fuhrerinn, bey den
weitern Fortſchritten in den Wiſſenſchaften und in der vollkommenern
Ausbildung ſeines Geiſtes erwahlen kann. Denn jene thorigte Einbil
dung, welche eft durch manche ubelgeleitete Erziehung herrſchend ge
macht wird daß das Kind! ſchon die Kenntniſſe des Junglings und der
Jungling ſchon die. Wiſſenſ. haften des Mannes erlangt zu haben
glaubt, ohne noch ſelbſt denken und mit Geſchmack und Scharfſinn ur
theilen zu konnen, muß gewiß der hohern Geiſtescultur des Menſchen

geſchlechtes mehr nachtheilig als vortheilhaft ſeyn; weil ſie weit mehr als
alles andere die muhſame Erlernung grundlicher Kenntniſſe verhindert
und viele weit fruher, als es erlaubt ware, von dem angeſtrengten Fleiß

in Erforſchung. ſchon antdeckteri Wahrheiten zu  einem lacherlichen Be
ſtreben nach neuen: Rrfindungen unnd von der beſcheidenen Belehrung
durch andre zu ſelbſtſuchtigen Urtheilen uber ebendieſelben veranlaßt.

Daurcch alles dieſes, was ich bereits angefuhrt habe, ſcheint we
nigſtens ſo viel erwieſen gu ſeyn, daß jene hohere und hochſtwunſchens
werthe Ausbildung des Menſchongeſchlechtes, welche wir freylich nicht
von Junglingen ſondern vonrMannern euvarten durfen, an ſich betrach
tet keine gegrundete Einwendung gegen die Beybehaltung offentlicher

Erziehungsanſtalten ſeyn konne; von denen ich bereits im Vorhergehen
den ſehr wichtiae. Folgen fur die Aufklarung unſers Vaterlandes, insbe
ſondere nach Valeitung der Geſchichte deſſelben, ableitete.

Doch vielleicht liegt ſelbſt in der feſtgeſetzten Einrichtung offentli

cher Erziehungsanſtalten ſo viel Fehlerhaftes, durch welches die Ausbil
dung der Jndividuen mehr verhindert als. befordert wird? Dieſes be—
hauptet der Verfaſſers des angefuhrken Aufſatzes zuerſt dadurch, daß er

offentliche Erziehungsanſtaltenfur ſolche Einrichtungen halt, welche
Menſchen mehr in Maſſen zuſaminendrangen.
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Faſt ſollte ich nach dieſer Aeuſſerung des Verfaſſers und nach dem,
was er auch in der Folge anfuhrt, vermuthen, er habe das Tadelns—
wurdige offentlicher Erziehungsanſtalten von einigen elenden Dorfſchulen
entlehnt, in welchen bisweilen unter der Aufſicht eines unwiſſenden Leh
rers hundert und mehrere rohe Bauernkinder beyderley Geſchlechts ohne ei

nigen Unterſchied verſammelt ſind, und in welchen nach vielen Jahren
eines gedankenleeren Unterrichts endlich das holperichte Leſen der Mutter
ſprache und das Auswendiglernen unerklarter und dunkler Glaubensleh—
ren als der einzige Gewinn zu hoffen iſt. Wenn gleich eine traurige
Erfahrung lehrt, daß noch jetzt an manchen Orten ahnliche Schulen an
zutreffen ſind, in denen nicht nur der Lehrer coerſelben maſchinenmaßig
ſein Amt verwaltet, ſondern auch faſt alle ſeinte. Umergebene zu ſolchen
gedankenleeren Maſchinen umformt, ſo kann man doch vorzuglich in un
ſern Zeiten, bey einem ſo allgemeinen Beſtreben nach einer verbeſſerten
Erziehung, mit Recht vorausſetzen, daß nur noch die wenigſten Volks
ſchulen dieſer Schilderung ahnlich ſind, und noch weit weniger darf
man wegen der herrſchenden Fehler einiger einzelnen Erziehungsanſtalten

auf die Abſchaffung aller andern im Allgemeinen antragen. Ja! konnte
man nicht ſogar behaupten, daß, ſo lange an dieſen Orten durch die
Anſtalten eines Menſchenfreundes oder durch die VBerfugungen der Obrig
keit keine beſſern Einrichtungen eingefuhrt werden, jene elenden Dorf—
ſchulen immer noch unter zwey Uebeln das geringere ſind, wejl ohne die
ſelben wahrſcheinlich der großere Theil dieſer Kinder gan; unerzogen auf
wachſen und ohne einigen Unten icht noch?mehr als ſelbſt ihre weniger

gebildete Eltern verwildern wurde.
Allein wenn der Verfaſſer jenes Aufſatzes auf die Abſchaffung of

fentlicher Etziehungsanſtalten dringt, ſo muſſen wir vielmehr, um ſeine
Meynung richtig beurtheilen zu konnen, uns offentliche Schulen ſo vor

ſtellen, mie ſie nach ihrer großern Vervollkomming ſeyn ſollten und wie
ſie auch von deukenden Schulfreunden, ſo viel es Zeit und Umſtande—

erlaubten, an vielen Orten ſind verbeſſert worden. Dann werden wir.
wohl den Vorwurf weniger gegrundet finden, daß in dieſen Erziehungs
anſtalten Menſchen in Maſſen zuſammengedrangt wurden und die Aus
bildung der Jndividuen vernachlaßigt ſey. Echon Quinetitian in jenet
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Stelle, welche eine merkwurdige Vertheidigung offentlicher Lehranſtal
ten enthalt, behauptet mit Recht, daß ſich ein rechtſchaffener Lehrer mit
keinem großern Hauſen ſeiner Zuhorer belaſten werde, als er zu uber—
ſehn und gehorig zu unterrichten im Stande ſey. Wir finden daher
auch eine jede weitlauftigere Erziehungsanſtalt, wenn ſie zweckmaßig
eingerichtet jſt, nach verſchiedenen Claſſſen abgetheilt, uber deren jede
beſondere Lehrer geſetzt ſind;, damit kein einziger Zogling, welcher an
dieſem offentlichen Unterricht Antheil nimmt, vernachlaßigt werde, und
damit dieſe in einem jeden Theil der- Wiſſenſchaften, deren Erlernung
zum Grunde gelegt iſt, einen hinreichenden Unterricht erhalten. Ware
es alſo nicht undillig, dergleichen Schulen als Anſtalten zu betrachten,
in denen die Ausbildung der Jndividuen vernachlaßigt und verhindert
werde, da Keiner nach ſeinen verſchiedenen Anlagen und Fertigkeiten ſich

der Aufmerkſamkeit des Lehrers entziehn kann; da der offentliche Unter—
richt von einem Jeden kann vernommen und gefaſſet werden; da diezu
horer bey demſelben nicht nur die Fragen anhoren, welche unmittelbar
an dieſe ſelbſt gerichtet ſind, ſondern auch jene, welche zwar zur Beleh
rung der andern beſtimmt zu ſeyn: ſcheinen, aber dennoch auch zugleich
zu ihrem Unterricht dienen; da:eig geſchickter Lehrer, wegen Verſchie—
denheit derer, welche unterrichtet werden, ſeinem Unterricht weit mehr

Mannigfaltigkeit zu ertheilen, und dadurch die Aufmerkſamkeit ſeiner
Zuhorer auch mehr, zu erhohen im Stande iſt; da er ſelbſt den Privat
fleiß eines Jeden auſſer den offentlichen Lehrſtunden nach der Verſchie
denheit ihrer Amworten und ihrer theils allgemeinen theils beſondern
Ausarbeitungen mit einem jeden Tag und mit einer jeden Woche bemer
fen kann; und da ihm durch den gemeinſchaftlichen Antheil, welchen
miehrere an ebendemſelben Unterricht nehmen, ganz eigenthumliche Mit

tel zur Aufmunterung des Flejßes und zur ſchnellern Entwickelung der
mannigfaltigen Geiſteskrafte durch Nachahmung und Wetteifer ſich dar
vieten. Kommt nun noch bey offentlichen Erziehungsanſtalten dieſe
nothwendige Bedingung hinzu, daß die Zoglinge derſelben, beſonders
in den erſten Jahren ihrer angetretenen daufbahn, auch auſſer der Zeit
des offentlichen Unterrichts, zugleich unter der Aufſicht gewiſſenhafter

Eltern ſtehn, welche nicht nur uber die Fortſetzung ihres Fleißes ſondern
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weitern Ausſührung deſſelben noch einigo Aeufſerungn vagt, unn ſei

12 Ñauch uber die Verbeſſerung ihrer Sitten wachen, odet daß andre Auf

ſeher an der Stelle der Eltern ihre Handiungen auſſer den offentlichen
Lehrſtunden leiten und beobachten, ſo ſind gewiß die vornehmſten Hin

derniſſe gehoben, welche der Ausbildung des menſchlichen Geiſtes in den
erſten Jugendjahren des Menſchen ſich entgegenſetzen und der Vorwurf,
daß offentliche Schulen nicht die gehofte Aufklarung des Menſchenge
ſchlechtes befordern konnen, iſt ſo. wenig gegrundet, daß wir vielmehr
von dieſen weit mehr erwarten durfen, als von der Erziehung einzelner

Zoglinge durch einzelne Lehrer; welche, da ſie zugleich nach dem Aus
druck der Alten das Geſchafte eines Padagogen uber ſich haben, nur
ſelten ſo viel Gutes zu ſtiſften und nach der Grundlichkeit und Mannigfal
tigkeit ihren Unterricht einzurichten im Stande ſind, als ſie es dann ſeyn

wurden, wenn ihre Geſchafte mit andern Erziehern getheilt waren und
ihrem Wirkungskreiſe gewiſſe Thetle der Erziehung! ls eigenthumlich

anvertraut wurden.
Wenn daber die Falle eintreten, nach welchen zur Privaterziehung

eines Einzigen ſo wirkſame Anſtalten getroffen find, daß unter der Leitung

eines oder mehrerer Lehrer dieſelbe Ausbildung des Geiſtes hervorge
bracht wird, welche offentliche Erziehungsanſtalten zur Abſicht haben,

ſo wird wohl Niemand laugnen kömen; daßoſblche Falle, wegen be
ſonderer Vereinigung gewiſſer vortheilhaften Umſtande und wegen des
groößern Aufwandes, welcher hierzu erfordert wird, weit ſeltner mog
lich ſind, als der Verfaſfet  jenes Aufſues vokauszuſetzen ſcheint, daf
in einem jeden Staat der groſſere Theil der Bewohner deſſelben, ohtle
die durch offentliche Schulen!erleichkerte Erziehung des Menſchen, in

Anſehung der nothigen Ausbildung ihres Verſtandes und der Uebung
ihrer Fertigkeiten wurde vernachtaßigt bleiben, undüdaß folglich der
Vorſchlag jenes Schriftſtellers, einen jeden Menſchen insbeſondere durch
einzelne Lehrer zu erziehn, unter die unaus fuhrbaren zu zahlen iſt, durch

welchen im Ganzen genommen, weil er ohnmoglich bleibt, mehr Nach
theit als gegrundeter Vortheil fur die hohete Vervollkommung des Men
ſchengeſchlechtes würde hervorgebracht werden.

Weiil aber der Verfaſſer des ofters erwahnten Aufſatzes auch in der

ne
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ne Meynumng zu beſtatigen; die wohl nicht algemeinen Beyfall finden
konnen, ſo ſey es mir erlaubt, atich einige von dieſen nach einer genauen

Unterſuchung zu prufen.
Das Meiſte ſcheint derſelbe fur die uneingeſchrankte Freyheit des

Menſchen durchoffentliche Erziehungsanſtalten zu furchten. Er wunſchr
daher: „Daß das Verhaltniß des Burgers ſo wenig eigenthumliche
„Eigenſchaften fordere, daß ſich die naturliche Geſtalt des Menſchen, oh—

„ne etwas aufzuopfern, erhalten konne,
Wenn hier, wie es wahrſcheinlich iſt, unter dem uneigentlichen

Ausdruck: Die naturliche Geſtalt des Menſchen, jene urſprung—
liche Freyheit des Menſchen verſtanden wird, nach Willkuhr und ohne

Ruckſicht auf die Verhaltniſſe zu handeln, in die er um gewiſſer Vortheile
willen getreten iſt; ſo enthatt der Wunſch des Herrn Verfaſſers etwas
ganz ohnmogliches oder wenigſtens etwas fur Menſchenwohl und Aus—
bildung ſehr nachtheiliges, welcher bloß durch die Aufloßung aller Staa
ten und durch die Ruckkehr aller Mitglieder derſelben zu der urſprungli—
chen Einſamkeit eines Naturmenſchen konnte erreicht werden, in welcher

ihn aber auch zugleich ben ſeiner naturlichen Unabhangigkeit wiederum
alle die Uebel treffen wurden, die durch die angemaßten Rechte des

Starkern ihm bereitet werden, und zu deren Vermeidung ſich Menſchen
zuerſt durch geſellige Werbindungen vereinigten. Es bedarf wohl dieſes
keines weitern Bereiſes, daß in einer jeden Staatsverfaſſung, welche
doch ohne gewiſſe Geſetze und angenommene Regeln nicht moglich iſt,
auch jene urſprungliche Freijheit, ohne Ruckſicht. auf beſtimmte Verhalt
niſſe zu handeln, ihre nothwendige Einſchrankung erhalte, nach welcher
ſich alle ohne Ausnahme, der Regent ſowohl als der Unterthan, der Ho
he ſowohl als der Niedrige, bequemen muſſen, um ſich der großern
Vortheile einer burgerlichen Vereinigung nicht verluſtig zu machen.
Allein darf. man wohl dieſe nothwendigen Einſchrankungen als den ei

Fentlichen Verluſt jener wahren und vernunftigen Freyheit, die den
groſten Vorzutz des Menſchen ausmacht, betrachten? Sind ſie nicht
vielmehr das Mittel zu einer ungehinderten, mehr geſicherten und mehr
ausgebreiteten. Thatigkeit, zu welcher der Menſch ohne Verbindung

mit andern weder Gelegenheit noch Mittel finden wurde, und auf wel—
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che ſich dennoch ſeine vornehmften Wunſche und ſeine hochſte Gluckſt
ligkeit grunden? Bleibt nicht die großere Vervollkommung unſtrer ver
nunftigen Freyheit, welche durch die Wahl des wahrhaft Guten und
Nutzlichen ſich außert, ohne geſellige Verbindungen ganz ohnmoglich?
Sind es aber nicht offentiiche Erziehungsanſtalten, welche auch insbe
ſondere die Erkenntniß deſſen, was wahr, was gut und nutzlich iſt, zu
befordern ſuchen, um in der Folge durch dieſe Kenntniſſe den Gebrauch
burgerlicher Vortheile zu erleichtern; und welche folglich zu der Auf

rechthaltung und zu der Erhohung der edelſten Freyheit des Menſchen
ganz unnittelbar beytragen?

Beſonders merkwurdig iſt auch dieſe Aeußerung des Verfaſſers:
„Daher muſte meiner Meynung zu Folge die freyeſte, ſo wenig als
„moglich ſchon auf die burgerlichen Verhultniſſe gerichtete Bildung des
„Menſchen uberal vorangehn. Der alſo gebildett Menſch muſte daan
„in den Staat treten und die Serfaſſung des Staats ſich gleichſam an

„ihm prufen.“
Das Wahre, welches unter dieſer Behauptung verborgen zu ſeyn

ſcheint, wird wohl durch jenen allgemein wahren Grundſatz deutli—
cher, daß die erſte Erziehung des Menſchen vorzulich mit der naturlichenz
Ordnung und Einrichtung der Dinge ubereinſtimmen muſſe und daß
die Kenntniß jener ewigen und unveranderlichen Geſetze der Natur, auſ

welche nicht nur die Weltregierung des Schopfers im Allgemeinen,
ſondern auch ganz insbeſondere aller Unterſchied des Guten und Boſen,
des Nutzlichen und Schadlichen gegrundet iſt, als der erſte und nutzlich

ſte Unterricht bey einer jeden Erziehung nothwendig vorausgeſchickt wer
de. Denn ohne dieſe zuvor erlangte Kenntniß wurde auch fein richti
ges urtheil uber poſitive, nach Zeit und Umſtanden erfundene Einrich
dungen einzelner Staaten moglich ſeyn konnen, um theils uber das Nutz
liche und Nothwendige, theils uber das Nachtheilige und Ueberfluſſige

derſelben zu entſcheiden. EEine jede andre Erklarung, welche man dieſen Worten des
Schriftſtellers beylegen kann, wurde mehr nachtheilige als vortheilhaf
te Folgen fur die Wohfahrt des Menſchen furchten laſſen. Denn ohn
moglich kann. ich mich uberzeugen, daß der Verfaſſer unter Der freyeſten

Erzie
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Erziehung, die am wenigſten auf burgerliche Verhaltniſſe gerichtet iſt,
eine ſolche verſtehe, welche dem noch ungebildeten Menſchen die Erlaub
niß ertheilt, einen jeden Einfall, er ſey ſo ſonderbar, als er wolle, un—
gehindert und nach Willkuhr auszufuhren. Denn eine Freyheit dieſer
Art wurde ſelbſt bey keiner Privaterziehung anzurathen oder moglich ſeyn,
ſie wurde offenbar in Ausſchweifungen ausarten, die man dennoch end
lich zur Erhaltung der offentlichen Ordnung ſelbſt von Seiten der Obrig—
keit einzuſchranken und zu ahnden genothigt iſt. Jal! iſt es nicht eben
dieſe zugelloſe, mehr phyſiſche als moraliſche Freyheit, auf deren Ver—

beſſerung, nothwendigen Einſchrankung und Leitung zu einem thatenvol
len, gemeinnutzigen Leben der Endzweck einer jeden vernunftigen Erzie

hung abzielen muß?Ob ich alſo gleich nicht glaube, daß unſer VWerfaſſer eine ſolche

Freyheit bey der Erziehung des Menſchen empfehle, wie iſt es doch mog
lich, daß ebenderſelbe an mehrern Orten ſeiner Abhandlung die Eigen
ſchaften eines Burgers mit denen eines Menſchen ſtreitig findet, daß er
behauptet, der in volliger Freyheit erzogene Menſch beginne jedesmal
gleichſam einen gewiſſen Kampf mit dem Staate, in den er zu treten ge
nothigt ſeh, und daß er aus eben dieſer Urſache eine jede offentliche Er—
ziehung verwirft, da immer der Geiſt der Regierung in ihr herrſche?
Allein unſer Verfaſſer ſcheint immer bey ſolchen Behauptungen eine hochſt
fehlerhafte Staatsverfaſſung ſich zu denken, durch welche die großere
und ſfreyere Thatigkeit des Menſchen, die wir ohne Unterlaß wunſchen,
mehr verliehre als gewinne. Denn nur bey einer ſolchen Vorausſetzung

iſt es moglich, daß die Geſinnungen und Eigenſchaften eines Menſchen
mit jenen eines Burgers in Streit gerathen konnen, weil dann der Bur
ger eines ſolchen Staates ſich in ganz unnaturlichen WVerhaltniſſen befin
den wurde, welche die erhabene Beſtimmung des Menſchen zu einer
freyen und granzenloſen Thatigkeit verhindern, und durch welche der
Menſch, wie unſer Verfaſſer ſich ausdruckt, dasjenige verliehrt, was
er gerade durch die Vereinigung in einen Staat zu ſichern bemuht war.

Unter die eigenthumlichen Geſinnungen eines jeden brauchbaren
Mitburgers in einem Staate gehort die Ueberzeugung von dem nothwen
digen Gehorſam gegen weiſe und billige Geſetze. Allein dieſe Geſinnun
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gen ſind ſo wenig unnaturlich und in einigem Widerſpruch mit der Denk
art des vernunftig gebildeten Menſchen, daß ſie vielmehr bey dieſem,
noch ehe er in den Staat tritt, ſchon durch angeſtellte Betrachtungen
uber die bleibenden Einrichtungen der Natur, als eingefloßt und feſtge
grundet konnen voraus geſetzt werden. Ueberdieſes kann man ſelbſt keine

Privaterziehung ohne gewiſſe poſitive Geſetze glucklich fortſetzen, die den
Umſtanden und Eigenſchaften des Kindes angemeſſen eingerichtet ſind
und die alſo ſchon in dieſer Ruckſicht eine Vorbereitung zur Annahme

der Vorſchriften werden, weiche eine jede Staatsverfaſſung zu ihrer

Fortdauer als nothwendig feſtſetzen muſte. Wollte man daher offentli
che Erziehungsanſtalten darum verwerfen, weil ihnen durch einige poſi—
tive Geſetze ſchon eipe gewiſſe burgerliche Form, wie es unſer Verfaſſer
nennt, beygelegt werde, ſo kann dieſer Vorwurf ſelbſt aus der Urſache

nicht Statt finden, weil er zugleich eine jede andre ganz nach Willkuhr
geordnete Privaterziehung treffen wurde.

Aus dem,was ich bereits angefuhrt habe, wird auch zum Theil

das Ungegrundete der Behauptung deutlich werden, welche unſer Ver
faſſer an einem andern Orte vortragt: „Daß der offentlichen Erziehung,
„die ſchon als ſolche, ſey es auch unvermerkt, den Burger oder Unter
„than nicht den Menſchen, wie die Privaterziehung vor Augen
„habe, keine beſtimmte Tugend oder Art zu ſeyn, zum Zweck geſetzt ſey;
„daß ſie vielmehr ein Gleichgewicht aller ſuche.,

Da die beyden Begriffe eines Burgers und eines Menſchen? wie
ich eben gezeigt habe, an ſich nichts widerſprechendes enthalten, und da

die Verſchiedenheit derſelben blos darauf gegrundet. iſt, daß man ſich

unter dem, welcher den Namen eines Burgers verdient, eigentlich einen
ſolchen Menſchen denkt, welcher durch Kenntniſſe und Fertigkeiten mehr
ausgebildet und zum geſelligen Umgang mit andern vorbereitet wurde,

ſo folgt theils hieraus, daß eine offentliche, zweckmaßig eingerichtete
Erziehung nicht blos konne den Burger und Unterthan, ſondern zugleich
auch den Menſchen vor Augen haben; theils wurde eben durch dieſe Ber
ſtimmung ein großerer Vorzug der offentlichen Erziehung vor einer jeden
andern Privaterziehung, ſo wie ſie unſer Verfaſſer ſchitdert. deutlich
werden, weil ſie eine hohere Cultur des Menſchen beforbert/ indem ſie
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ihn zum thatigen und gemeinnutzigen Burger eines Staates bildet.

Auch dieſes, daß der offentlichen Erziehung unſers Zeitalters keine be—
ſtimmte Tugend zum Zweck geſetzt ſey, dient mehr zur Empfehlung als

zum Tadel derſelben. Denn.war nicht ebendadurch die offentliche Er—
ziehung der Spartaner hochſt mangelhaft, daß ſie corperliche Tapfer
keit und Abhartung gegen alle Gefahren des Kriegs vorzuglich zur Ab—

ſicht hatte; wodurch offenbar die Bildung des Geiſtes zu noch edlern
Tugenden vernachlaßigt wurde, und die Spartaner zugleich auſſer ihrer
bewundernswurdigen Tapferkeit ſich zu unempfindlichen und unwiſſen

den Barbaren herabwurdigten? Weit erhabener und beyfallswurdiger
iſt der Endzweck einer ſolchen Erziehung, welche zu keiner Tugend ins-

beſondere, ſondern zu allen ohne Ausnahme und mit gleichem Eifer auf—
muntert, welche im Allgemeinen zur gemeinnutzigen Thatigkeit eines

Menſchenfreundes anleitet, die er ohne die Beobachtung aller andern
Tugenden, ſie mogen mittelbar oder unmittelbar uns ſelbſt angehn, nicht
außern kann, und welche dennoch auch zugleich einen Jeden, nach ſei—
ner eignen Wahl, zu einer beſtimmten Art zu ſeyn und ſeine Thatigkeit
im Staate zu außern, vorbereitet.

Dieſes letzterqwird mit Unrecht in den angefuhrten Worten jenes
Aufſatzes bezweifelisn ſo wie an einem andern Urte verſichert wird, daß
die Verfolgung einzelner Seiten nur allein der Privaterziehung eigen
fey. Giebt es nicht auch an vielen Orten offentliche Erziehungsanſtal
ten, welche zu dem verſchiedenen Beruf, den Menſchen in der Folge
ihres Lebens qgich erwahlen, hinreichende Anleitung ertheilen? Sind nicht
bereits Volksſchulen, verſchiedener Art errichtet, die nicht nur den erſten

Unterricht in dem Leſen und Schreiben der Mutterſprache, und in den

nothigſten Religionskenntniſſen ertheilen,, ſondern auch die Anfangs
geunde andrer Wiſſenſchaften  die faſt in einem jeden Beruf unentbehr

lich ſind, der Erdbeſchreibung, der Rechenkunſt, der Naturlehre, Na—
turgeſchichte, Technologie, und andrer nutzlichen Kenntniſſe vortragen?
Findet man nicht auch in mehrern Gegenden Arbeitsſchulen verſchiedener
Art? Sind nicht auch fur biſdende Kunſte die gemeinnutgſten Lehranſtal
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ten errichtet? Umfaſſet nicht die offen: liche Erziehung auch bereits Hand

lungswiſſenſchafren, Bergbaukunde, Kriegswiſſenſchaften, Schiffahrt,
Chirurgie und andre hochſt nutzliche Kunſte zur Wohlfahrt des Men
ſchen? Finden nicht endlich diejenigen, welche die verſchiedenen Wiſſen
ſchaften eines Gelehrten einſammein wollen, auſſer. jenen Erziehungsan
ſtalten, welche die nothigen Vorerkenntniſſe vortragen, auf Academien
die weitlauftigſte und grundlichſte Belehrung in einem jeden einzelnen
Theil der Gelehrſamkeit, um nach dieſer erhaltenen Anleitung durch
eigenes Nachdenken und durch angeſtellte Prufung noch großere Fort

ſcheitte in den Wiſſenſchäften zu machen, denen ſie ſich insbeſondere ge
widmet haben? Und wer konnte es wohl teugnen, daß dergleichen Er
ziehungsanſtalten mit noch mehr Verſchiedenheit und Mannigfaltigkeit,
nach den verſchiedenen Bedurfniſſen und Vortheiten der Menſchen konn
ten errichtet werden; bey denen jedesmal dieſer tbichtige Vorzug einleuch
tend ſeyn wird, daß nicht nur ein einzelner Menſch, ſondern mehrere
zuigleich ſich zu einem beſondern Berufe vorbereiten konnen? Denn in
den verſchiedenen Verhaltniſſen und Verbindungen der menſchlichen
Geſellſchaft zeigt ſich dennoch auch immer eine gewiſſe Aehnlichkeit der
Umſtande und der Bedurfniſſe, fur die nicht nur die Thatigkeit einzel
ner Jndividuen hinreichend iſt, die zu Ainem beſondern Berufe ſind ge
biidet worden, ſondern mehrerer Perſonen, welche in dergleichen Ge
ſchaften auf eine ahnliche Art vorbereitet und geubt werden. Es wird

folglich auch jenes Gleichgewicht aller, das vorzuglich nach dem Urtheil
unſers Verfaſſers die Staaten unſers Zeitalters zur Abſicht haben, weit
eher durch bffentliche Erziehungsanſtalten befordert werden/ je großer

die Schwierigkeiten und Hindernifſe find, welche ſich der Vervollkom
mung einzelner Menſchen bey ihrer Privaterziehung entgegenſetzen, und
man kann mit leichter Muhe den Nutzen einer offentlichen Erziehung ab

ſehn, an welcher jener Schriſtſteller zweifelt, weit ſie zugleich entweder
mittelbar oder unmittelbar auf eine bequemere und beſtimmtere Art zu

ſeyn in der Folge des Lebens abzielt.
Nach dem was ich von der ſchon bekannten Verſchiedenheit bffent
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licher Erziehungsanſtalten angefuhrt habe,wird zugleich ein Jeder leint
beur
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beurtheilen konnen, ob ihnen in jenem Aufſatz konne mit Recht die Ein

heit der Anordnung und eine gewiſſe Einformigkeit der Wirkung zum
Vorwurf gemacht werden. Denn je verſchiedener die untergeordneten
Abſichten bey der Erziehung des Menſchen ſeyn konnen, deſto mehr kon—
nen auch offentliche Erziehungsanſtalten dieſen Abſichten gemaß verviel—
faltigt werden, oder man kann auch dieſe verſchiedenen Abſichten nach
den beſondern Claſſen, in die eine und ebendieſelbe Erziehungsanſtalt
getheilt iſt, zu erreichen ſuchen. Aber die Einformigkeit der Wirkung
bey dieſen Anordnungen wird auch noch ganz insbeſondere durch die ver—
ſchiedenen Umſtande, unter denen Zunglinge dieſe offentlichen Schulen
beſuchen, durch ihre mannigfaltigen Geiſtesanlagen und durch den ver—

anderten Vortrag entweder ebendeſſelben Lehrers oder mehrerer Lehrer

zugleich verhindert werden. Denn ſollte nicht der Unterricht in ebenden
ſelben Wiſſenſchaften eine ſehr verſchiedene Wirkung auf die Gemuther

der Junglinge außern, von denen der eine ſich beguterter Eitern erfreuen

kann, der andre hingegen von ſolchen abſtammt, durch welche er in der
Zufkunft wenig Unterſtutzung hoffen darf; von denen der eine auſſer den
offentlichen Lehrſtunden noch unter der Aufſicht eines beſondern Fuhrers

ſteht, dem audern hügegen zu dieſer Zeit ſeine weitere Bildung und ſein
Prioatfleiß mehr uberlaſſen bleibt; von denen der eine durch die lebhafte

J Thatigkeit ſeines Geiſtes gleichſam den weitern Schluſſen ſeines Lehrers
auvorkommt und mit leichter Muhe den Umfang vorgetragener Wahr

heiten auffaſſet, der andre hingegen noch eine beſondere Erlauterung und

Aufmunterung bedarf, um den Vortrag des Lehrers vetſtehn und ſeiner
Gedankenreihe folgen zu konnen; von denen der eine mehr unter theoretiſche

Kopfe, der andre mehr unter practiſche zu zahlen iſt, und wo der den—
kende Lehrer ebendieſelben Lehren auch nach ihren verſchiedenen Seiten
darſtellen kann, oder wenigſtens die Verſchiedenheit der Vorſtellungen
durch den Vortrag mehrerer Lehrer hervorgebracht wird? Uebrigens
glaubt jener Verfaſſer, es ſey Statt einer offentlichen Erziehung viel
leichter und minder ſchadlich, nachlaßigen Eitern Vormunder zu ſetzen,

oder Durftige zu unterſtutzen. Welche Meynung am meiſten verrath,
daß er zu ſehr gegen offentliche Schulen eingenommen ſeyn muſſe. Denn
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ſind nicht ebendieſe Lehrer offentlicher Erzunhungsanſtalten gleichſam an
der Stelle ſolcher Vormunder, und nicht etwan bloß fur nachlaf—
ſige, fur unwiſſende und durftige Eltern, ſondern uberhaupt fur ſolche,
die durch Geſchafte ihres Berufs verhindert werden, ganz oder unmittel
bar an der Erziehung ihrer Kinder Antheil zu nehmen? Wobey zugleich

dieſen Eltern die vollige Freyheit uberlaſſen bleibt, uber das Wachs
thum ihrer Kinder in Kenntniſſen und edlern Sitten von Zeit zu Zeit
Prufungen anzuſtellen und ſelbſt ihrein Urtheile gemaß veranderte Magß
regeln zu nehmen.

Jn einer andern Stelle dieſes Aufſatzes lieſet man: „Die offent
„liche Erziehung erreicht auch nicht einmal die Abſicht, welche ſie ſich
„vorſetzt: nehmlich die Umformung der Sitten nach dem Muſter, wel
„ches der Staat fur das ihm angemeſſenſte halt..

Dieſe Forderyng kann wohl nicht leicht an offentliche Schulen ge
macht werden, in denen Junglinge ohne feſt beſtimmte Grundſatze ſich

verſammeln. Es haben dieſe alſo nicht ſowohl die Umformung der Sit
ten als vielmehr die Vorbereitung der ſittlichen Bildung, welche bey
den Geſchaften des Staates vorausgeſetzt wird, zur Abſicht; und weil
dieſe Erziehung. zarte Gemuther der Junglinge angeht, die noch nicht
eine gewiſſe Fertigkeit im Laſter und eingewurzelte Vorurtheile unterhal
ten, ſo kann ſie auch der Erreichung ihrer Abſicht weit eher gewiß ſeyn,

als bey einer vorgenommenen Sittenverbeſſerung des ſpatern Alters.
Vorzuglich aber dann, wenn auch der Staat ſelbſt aufweiſe Geſetze ge
grundet iſt, unter deren Aufſicht und Befolgung dem Mitburger nicht
leicht moglich iſt, in unnaturliche, ſeiner Beſtimmung und ſeinen gerech

teſten Wunſchen weniger angemeſſene Umſtande zu gerathen Aber alle
mogliche Lagen und Schickſale, denen der Menſch in ſeinem Leben aus

geſetzt ſeyn wird, konnen in keiner Erziehung im Voraus angedeutet
werden, um ſich ihnen gemaß vorzubereiten. Die allgemeinſten Grund
ſatze durch vielfache Beyſpiele aus der Geſchichte und der taglichen Er

Jfahrung erlautert, ſind ohnſtreitig das Vornehmſte, was in der etſten

Erzie
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Erziehung als Vorbereitinig auf die kunftigen Schickſale und zufallige
Umſtande des menſchlichen Lebens kann geleiftet werden.

Ferner wird behauptet: „Durch offentliche Erziehung werde zur
„Verhutung der Uebertretung der Geſetze, und zur Befeſtigung der
„Sicherheit ſo gut als nichts gethan. Denn eine jede beſtimmte Cha—
„racterbildung ſey eigner Ausſchweifungen fahig und arte in dieſelben aus.“

Dieſer Vorwurf wurde zugleich eine jede Privaterziehung angehn,
welche eben ſo wenig als die offentliche dem Laſter nothwendige und un

uberſteigliche Hinderniſſe in den Weg zu legen im Stande iſt. Folg—
lich hatte dieſer VBerfaſſer zu viel bewieſen und wurde durch ebendieſelbe

Behauptung zugleich alle Erziehung uberhaupt verwerfen muſſen; ohne
daß wir nothig haben, aus der Veredlung der Geſinnungen und Grund
ſatze, welche eine jede Erziehung zur Abſicht hat, wenigſtens die hochſt
wahrſcheinliche Bermüthung abzuleiten, daß auch auf dieſe Art die
Summe deſetzwidriger!und /lgſterhafter Handlungen vermindert werde.
Uebrigens liegt ſelbſt in dieſen Worten:. Daß eine beſtimmte Character

bildung in eigne Ausſchweifungen ausarte, ein gewiſſer Widerſpruch.
Denn nur das, was unbeſtimmt und weniger gegrundet iſt, bleibt ei
ner ſteten Veranderüng unterworfenmund kann ausarten. Man kann

daher mit·mehr Wahrſcheinlichkeit gegen den Verfaſſer jenes Aufſatzes
annehmen, daß die haufigen Veranderungen der alten Staaten daraus

entſtanden ſind, weil ihreCharacterbildung noch nicht gehorig beſtimmt
war und vielleicht dadurch, daß ihr Character in einigen Stucken fehler
haft gebildet wurde, nicht gehorig konnte beſtimmt werden. Derglei

ſchen Veranderungen ſind hingeogen unter Volkern ſeltner. moglich, bey

denen gelauterte Grundſatze herrſchend werden und die durch ihre aufge
klarttere Vernunft geleitet nicht nur einzelne Tugenden insbeſondere,

ſondern die Ausubung aller Tugenden nach ihrem genauſten Zuſam
menhange zur Abſicht haben.

C 3 Was

Sa“



Zvsas endlich jener. Verfaſſer noch anfuhrt: „Daß es bey der
„Erziehung des Menſchen nicht des Staates bedurfe, weil unter freyen
„Menſchen alle Gewerbe einen beſſern Fortgang gewinnen, und folglich

„auch an Erziehungsanſtalten aller Art kein Mangel ſeyn wurde;
zielt wiederum auf jene beſtrittene Vorausſetzung ab:  Daß nur die Mit
glieder einer republickaniſchen Verfaſſhng konnten einer wahren Freyheit
genießen; und uberdieſes gehort es doch, wie ich bereits angefuhrt habe,
in einem jeden Staat zu den wichtigſten Pflichten derer, welchen die

Verwaltung deſſelben anvertraut iſt, daß ſie alle gemeinnutzige Einrich—
tungen unter ihren Schutz nehmen und zu befordern ſuchen. Denn ſehr
viele Erziehunge auſtalten ſowohl in Sachſen als in andern Gegenden
unſers deutſchen Vaterlandes haben ohnſtreitig in den alteſten Zeitan
ihren Urſprung den Entſchließungen vnd weiſes Einrichtungen der Be

wohner in einzelnen Stadten und Dorfern zu verdanken. Allein ihre
nutzliche Fortdauer wurde gewiß in den meiſten Gegenden ohne die Auf

ſicht, ohne den Schutz und die Beforderung des Staates ſich nicht er
halten oder wenigſtens nach den veranderlichen Geſinnungen derer, welche

ſie grundeten, und nach der Abwechſelung ihner verſchiedenen Schick
ſale auch manche nachtheilige Veranderung erlitten haben.

Es hatte daher bey Unterſüchungen dieſer Art. Welche Grenzen

die Aufſicht haben muſſe, die dem Staate uober offentliche Erziehungs
anſtalten zukommt, und zu welchen Vorſchriften derfelbe in der Einfuh

rung einer beſtimmten, dem Verltangen und den Bedurfniſſen der Mit
burger deſſelben gemaßin Lehrform berechtigt ſep? der gelehrte
Verfaſſer jenes Aufſatzes noch mehr Bewunderung durch ſeinen Scharf
ſinn erregen konnen, als daß er uberhaupt alle offentliche Erziehungs

anſtalten verwirft und ſie dadurch  der Aufficht des Staates zu ent
giehn ſucht.

Es iſt noch ubrig, die hofnungsvollen Junglinge zu nennen, welche
offentliche Reden halten werden:

Den
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Den 26ſten Marz:

H David Friedrich Schulze, aus Tiefenſee: Von
der Unveranderlichkeit der Wahrheit und von
der nothwendigen Veranderung ihres Vortragss,

2) Johann Friedrich Auguſt Dobler, aus Dah—
len: De religionis Chriſtianae, homines ad futura vitae
fata praeparantis, praeitantia.

J Johann David Lange, aus Torgau: Von den
weiſen Anſtalten, welche Gott von den alteſten
Zeiten her zur Erziehung des Nenſchengeſchlech—

tes getroffen hat.
4) Eart Wilhelm Glutlimann, aus Torgau: De re—

ligione Chtiſtiana, non vi et armis ſed apta inſtitutione
propaganda. ti

.1J5) Friedrich Anauſt Michaelis, aus Torgan: Von
der Tugend ars dam ſicherſten Kennzeichen von

der Wahrheit der chriſtlichen Religion.

Den a9ſten Marz:
ij Chriſtian Fiürrchtegott Dietze, aus Heyda: De

nobiliſſima hominis libertate, in virtute polita.

2 Ernſt Chriſtian Pfotenhauer, aus Herzberg: Von
der vorzuglichen Sicherheit, welche die richtige
Kenntniß der chriſtlichen Religion einem jeden
Staate gewahrt.

J) Chriſtian Gottlob Friedrich Fließbach, aus
Torgau: De meritis religionis Chriſtianae, in emendan-

da hominis educatione et inſtitutione poſitis.

g* 4) Au
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4 Auguſtin Benjamin Fließbach, aus Muhlberg:

Von der Kenntniß der Geſchichte, als einem un—
entbehrlichen Mittel zur Bildung und Erzie—
hung des Menſchen.

5J Johann Gottfried Bernhard, aus Troſſin: Von
derſchriſtlichen Religion, als einer reichen Quelle
der reinſten und dauerhafteſten Freuden. Dieſer
wird auch, ſo wie der letzte Redner des erſtern Tages, ſeine
abgehenden Schulfreunde mit guten Wunſchen begleiten.

Edeldenkende Beforderer und Freunde der Schulen, ins
beſondere die hochverordneten Aufſeher, die verehrungswurdi—
gen Gonner geiſtlichen und weltlichen Standes und die treu
verdienten Lehrer der hieſigen Schule. erſuche ich alſo gehorſamſt
und ergebenſt, durch ihre gutige und nachſichtsvolle Gegenwart der
Feyerlichkeit dieſer Tage einen vorzuglichen Glanz und einen eigenthum
lichen Werth zu ertheilen; welches zugleich fur ſtudierende Junglinge
eine beſondere Aufmunterung zur Fortſetzung ähres Fleißes und ihres

tugendhaften Betragens ſeyn wird. Torgau, den 25. Mutz, 1793.
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Oeffentliches
und, ſoweit es Zeit und Umſtande verſtatten,

verbeſſertes
2Verzeichniß der Lectiode

uinn
Torgauer Stadtſchule.

nä J.Die Lectionen des Rectors

J A) Publice.a) Jn der erſten Claſſe
1) Homeri.llias; bey deren Erklarung zugleich die griechiſchen Scho

lien, die Regeln des Vigerus, Weller, und andrer Sprachleh
rer verglichen werden.

2) Codex Hebraeus; mit Rinrcſicht auf die hebraiſche Grammatick

n von Biedermann.3) Xenophòntis Memorabilia Socratis, oder Ariſtophanis Nubes,
oder Plitatehi uliquot vitaeiarallelae, oder Aeſchinis Dia-

osti, oder Euripidis Nragoediae: Hecuba, Hippolytus u. a. m.
4) Virgilii Carmina oder Horatii Carmina; mit Vergleichung der

lateiniſchen Scholiaſten und griechiſchen Dichter.
5) Theologie nach Reichardi Initiis Doctrinae Chriſtianae; wobey

vorzuglich auf Erklarung der Beweißſtellen im Grundtert geſehn

 wird.6) univerſal-Geſchichte nach Schrocks Lehrbuch, in Verbindung mit

der Hiſtoria literaria; vder: Die beſondere Sachſiſche Ge
cſchichte; deren Zortrag lateiniſch wiederholt wird.5) Philoſophie nach Erneſti Initiis Doctrinae Solidioris; von dem

auch ſeine Initia Rhetorica erklatrt worden ſind.

»nn D 8) Die
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3) Die Beweiſe von der Wahrheit der chriſtlichen Religion nach An

leitung des Grotius: De Veritate Religionis Chriſtianae;
oder: Initia Hiſtoriae Eccleſiaſticae; oder: Jheologia Natu-
ralis, adiuncta Phyſicotheologia; oder: Die Harmonie der
Evangeliſten; oder: Kurzer Entwurf der Sittenlehre.

nli
b) Jn der erſten und zweyten Claſſe.

N) Grammatiſche und Aſtetiſche Erklarung des Griechiſchen Neuen
Teſtaments.

2) Die neuere Geographie nach Pfennigs Lehrbuch, in Verbindung
mit der altern Geographie.

Z Griechiſche und romiſche Antiquitaten, theils bey Erklarung der
Schriftſteller, theils in unbeſtimmten Wechſelſtunden.

B) Priuatim.
ij) 2) Xenophon, UniverſalGeſchichte, wie zuvor angefuhrt worden.
 Gireron Orationes Saleciag? oder: Libri de Officiis; oder:

ihri de Qrajore, u.a, mi.Q Livii Hiſtoriae Rom.

9 Fundamenia Stili Cultioris, nach Anleitung des Heineccius.
6) Ausarbeitungen verſchiedener Art: Lateiniſche und deutſche Ueber

ſetzungen, theils wochentlich, theils taglich; lateiniſche und deut
ſche Verſe; Wiederholungen-des Vortrags mit Anmerkungen;

lateiniſche und deutſche Reden; auch lateiniſche und deutſche Ueber

ſetzungen ganzer Schriftſteller; wovon die vorzuglichſten Ausar
beitungen in der Schul-Bibliotheck aufbewahrt werden unter dem

Titel: Seripta Selecta Muſarum Torganienſium, Vol. II, Fol.
7) Sperimina latina extemporalia.

Latine diſputandi exercitationes uber doppelt ausgearbeitete
Theſes.

Priuatiſſime.
Jn allen dieſen und ahnlichen Lectionen wird auch nach Verlan

gen beſonderer Unterricht ertheilt.

I.
J J
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Die Lectionen des Conrectors, Herrn M. Mattha.

A) Poblice.
a) Jn der erſten und zweyten Claſſe.

ij Nouum Teſtamentum Graecum, mit Religionsunterricht ver
bunden.

9 Aeliani Variae Hiſtoriae.
3) Ciceronis Epiſtolae ad Diuerſos.
4) Ovidii Metamorphoſes; wobey zugleich auf Erklarung der My

thologie und auf die alteſte Geſchichte Ruckſicht genommen wird.

b) Jn der zweyten Claſſe.

t7

N lalſtini Hiſtoriae Philippicae; auch nachBefinden ein andrer tlaſ

ſiſcher Auctor.
2) Nouum Teſtamentum Graecum, beſonders mit Anwendung der

Regeln nach Wellers Grammatick.
Wochentliche lateiniſche und deutſche Ueberſetzungen.

4) Erklarung der chriſtl. Religionswnhriwiten.

J Priuatint.
 Praparationen und Repetitionen von einigen offentlich zu erklaren

den Auctoren. J e
2) Beſondere Anweiſung nach ſyntactiſchen zuvor erklarten Regeln,

theils langſam, theiis ex tempore lateiniſch zu ſchreiben.
J Unterricht in der tateiniſchen ulid deutſchen Poeſie.
q¶) Unnevricht .inr den Aufaugsgrunden der: Rhetorirk; auch Anweiſung

Briefſchreiben
zum9) Anfangsgrunde der hebraiſchen Sptache.

6) Geſchichte und Geographie.

Priuatiſime.
14

Gewiſſe Auetores werden thjeils inn Griechiſchen, theils im Lateiniſchen

Achtiletlanich Uebungun ſo wohl in lateiniſchen, als deuiſchen Auf

ſatzen angeſtellt. .4.
D 2 II.J
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2Die Lecllonen des Subrectors, Herrn M. Bartholomai.

A) Publice.
a) Jn der erſten und zweyten Claſſe.

i Suetonius; oder: Terentii Comoediae.
2) Epiſtolae Catholicae N. T. oder ein andres Buch des griechi

ſchen Neuen Teſtaments.

b) Jn der zweyten und dritten Claſſe.
 Cornelius Nepos.

c) Jn der dritten Claſſe.
N Practiſche Erklarung der gottlichen Sehriften des N. T.
2) Religionsunterricht nach dem Dresdner Catechiſmjs.
3) Caſtellionis Dialogi S. cunaaſ.4) Cellarii lateiniſche Grammatick in Verbindung mit Broders practi

ſcher Grammatick. J

5) Die Halliſche griechiſche Grammatick.s) Wochentliche Wiederholung und Certamen uber ſammtliche

Leckionen.
.2 4 Jtz)y briuatim. e

ij Phaedri Fabulae. 2— J

2) Deutſche Orthographie.J Uebung im Ueberſetzen nach demn Rochling1

H Ja den Monaten  der Sommerferirn Anweiſimg zum Brieffcheeiben,

zum Brechen und Siegeln derſelben.

C) Pfiuatiſſime.
N Erdbeſchreibung nach dem Pfennig und Fabri.
2) Gedicke griechiſches Leſehuch.J Religionsunterricht nach Forſtet Lehrbuch nt
q) Etktatung verſchiedener lateiniſchen und guechiſchen Schrifiſtrier.

9) uebung im Ueberſetzen. n t u
Iv.

ee
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IV.
Die Lectionen des Cantors, Herrn M. Jabel.

A) Publice.
a) Mit den Chor-Schulern.

1) Theoretiſcher und practiſcher Unterricht zur meiſterhaften Uebung des

FiguralGeſangs.
b) Jn der dritten und vierten Claſſe.

Practiſche Erklarung der Bibel.
2) Orthographie.

Jn der vierten Claſſe.
i Religionsunterricht nach dem Dresdner Catechiſmus.
2) Arithmetick
J Anfangsgrunde der lateiniſchen Sprache.

q) Jn der dritten, vierten und funſten Claſſe.

Anweiſung in dem Choral und Figural-Geſang.
E) Priuatim.

 Anweiſuing im Schreiben und Uebung in kleinen deutſchen Aufſatzen.

2) Anweiſung im Rechnen.
C) Priuatiſſime.

i) Unterricht im practiſchen Spielen: des Claviers, der Violino und

Violoncello.2) Unterdicht, beh denn vie denugſame Fertigkeit beſitzen, von mu—

ſicaliſcher Compoſition und ven Erfindung und Ausfuhrung der
Thematum nach feſcgeſetzteh Grunden.

naiuasf
Die Lectionen des Collegnerd GHerrn M. Dallwitz.

an. D ay phbicehyrhinhů deltien undhiernn Cuſ.

i) Geſchichte der Deutſchendnn.
2) Erklarung des Evangeliums Lucae.

Ú D3 b) Jn



ao —νb) Jn der vierten Claſſe.
D Religionsunterricht nach dem Dresdner Catechiſmus,

D Erklarung des Buchs: Paruus liber latinus.
3) Naturlehre, nach Anleitung des Seilerſchen Leſebuchs fur den Bur

ger und Landmann.

M Erklarung der Apoſtelgeſchichte.
5) Orthographie.
6) Repeiitio certando facta.

Jn der funften Claſſe.
i Religionsunterricht nach dem Dresdner Catechiſmus.
2) Lateiniſche Grammatick.
3) Gittenlehre, nach Anleitung des Seilerſchen Leſebuchs.

B) Priuatim.
i Geographie—2 Arithmetick, Kalijgraphie und Uebung in kleinen deutſchen Auffatzen.

C) Priuatiſſime.
H Geographie.
2) Geſchichte.3) Unterricht in der franzoſiſchen Sprache.

4) Unterricht in der lateiniſchen und griechiſchen Sprache.
Die wvomiſchen Antiquitaten nach Schirachs Compendium.

VI. üe E J
Die Lectionen des Collegae V, Herrn M. Magnus.

4) hoblicegeo 257 D
a) Jn Ier funften Claſſe.

i) Religionsunterricht nach dem Jrepdner. Catechismus.
2) Anfangsgrunde der lateiniſchen Sprache.

3) Deutſche Kalligraphie.  eeattith
nt o 8 M Geo



31H Geographie von Deutſchland nach Seilers Leſebuch.

5) Erklarung des Sonntaglichen Evangeliums.
6) Wochentliche Certirſtunde.

b) Jn der funften und ſechſten Claſfe.
1) Erklarung der bibliſchen Hiſtorien von Hubner.

c) Jn der ſechſten Claſſe.
q unterricht im lateiniſchen Leſen.

B) Priuatini-
H Kalligraphie.
2) Orthographie.
J Arithmetick.
4) unterricht in der Geographie von Sachſen.

9 Vorbereitung auf die Certirſtunde
6) Geographie von Palaſtina, zur Erklarung der bibliſchen Hiſtorien.

C) Priuatiſſime.
N unterricht in den Anfangsgrunden der lateiniſchen Sprache.

QD Unterricht im Chriſtenthum.

Vil
Die Leetionen des Collegae Vl, Herrn Klimt.

A) Puoblice.
a) Jn der funften und ſechſten Claſſe.

Wiederholungen der wochentlichen Lectionen, oder: Erklarung eini
ger beym Bibelleſen vorkommenden Stellen, oder andrer im ge
meinen Leben vorkommenden Dinge.

b) Jn der ſechſten Claſſe.
j) Unterricht im Leſen und Buchſtabiren, aus dem gewohnlichen Sonn

und FeſttagsEvangelienBuche und Catechiſmus Lutheri, nebſt
dem PſalmBuche.

2) lie
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2) Uebung im Auswendiglernen der Hauptſtucke des Catechifmus und

einiger auf jede Woche beſtimmten bibliſchen Spruche nach Anlei

tung eines hierzu gedruckten Spruch-Buchs; desgleichen des
Einmal Eins—

3) Einige Anfangsgrunde des Chriſtenthums.

B) Friuatiſſime,
j) Unterricht in der Muſick, und zwar in der Fertigkeit des Elavier

Spielens nach Bachiſcher Applicatur, verbunden mit einem den
Stucken angemeſſenen Vortrag und Ausdruck; desgleichen in der
Harmonie, nach eigenen auf Kirnbergers Art eingerichteten practi
ſchen Theoremen; auch in der Singekunſt.

2) Unterricht in der franpofiſchen Sprache, nach Pepliers Cirammaire.
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